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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Zweiten Rentenverordnung

vom 8. April 1985

Auf Grund des § 21 der Zweiten Rentenverordnung vom 
26. Juli 1984 (GBl. I Nr. 23 S. 281) wird im Einvernehmen mit 
dem Minister der Finanzen und in Übereinstimmung mit dem 
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
folgendes bestimmt:

Zu § 4 der Verordnung:
§ 1

(1) Die Zurechnungszeiten für Kinder werden bei der Be
rechnung einer Alters- oder Invalidenrente bzw. Bergmanns
alters- oder Bergmannsinvalidenrente in vollem Umfang an
gerechnet, auch wenn dadurch die Jahre der versicherungs
pflichtigen Tätigkeit, zuzüglich der Zurechnungszeiten insge
samt 50 Jahre übersteigen.

(2) Die Berechnung einer Alters- oder Invalidenrente bzw. 
Bergmannsalters- oder Bergmannsinvalidenrente erfolgt, 
wenn die für den Rentenanspruch erforderliche Versicherungs
zeit durch versicherungspflichtige Tätigkeit gemäß § 2 der 
Rentenverordnung vom 23. November 1979 (GBl. I Nr. 43 
S. 401) erworben wurde.

Zu § 12 der Verordnung:
§ 2

Als Invaliden- bzw. Bergmannsinvalidenrenten, die auf 
Grund einer versicherungspflichtigen Tätigkeit gewährt wer
den, gelten Renten, wenn die für den Rentenanspruch gemäß 
§ 9 der Rentenverordnung vom 23. November 1979 erforder
liche Versicherungszeit durch versicherungspflichtige Tätig
keit gemäß § 2 der Rentenverordnung vom 23. November 1979 
erworben wurde.

Zu § 14 der Verordnung:
§3

(1) Zeiten der Pflege eines ständig pflegebedürftigen Fa
milienangehörigen gelten als versicherungspflichtige Tätig
keit gemäß § 2 der Rentenverordnung vom 23. November 1979, 
wenn

a) wegen der Pflege eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
beendet werden mußte,

b) die Pflege während der Freistellung von der Arbeit zur 
Betreuung von Kindern gemäß § 246 des Arbeitsgesetz
buches der Deutschen Demokratischen Republik vom
16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185) oder unmittelbar im 
Anschluß an diese Freistellung aufgenommen wurde.

(2) Die Anrechnung von Zeiten der Pflege eines ständig 
pflegebedürftigen Familienangehörigen als versicherungs
pflichtige Tätigkeit erfolgt für den gleichen Zeitraum jeweils 
nur für einen Werktätigen.

§4

(1) Liegen im Zeitraum für die Berechnung des monatlichen 
Durchschnittsverdienstes Zeiten der Pflege eines ständig 
pflegebedürftigen Familienangehörigen, sind diese Zeiten bei 
der Ermittlung der tatsächlichen Arbeitsmonate im Berech
nungszeitraum abzusetzen.

(2) Wurde zur Sicherung der Pflege eines ständig pflege
bedürftigen Familienangehörigen zwischen dem Betrieb und 
dem Werktätigen eine kürzere Arbeitszeit vereinbart, bleiben 
bei der Berechnung des monatlichen Durchschnittsverdienstes 
die im Berechnungszeitraum liegenden Arbeitsmonate mit der 
kürzeren Arbeitszeit und die in dieser Zeit erzielten beitrags

pflichtigen Verdienste unberücksichtigt, wenn es für den 
Rentner günstiger ist.

§5

(1) Soweit für die Gewährung eines höheren Steigerungs
betrages bei der Berechnung der Rente eine bestimmte Dauer 
der ununterbrochenen versicherungspflichtigen Tätigkeit ge
fordert wird, gilt die als versicherungspflichtige Tätigkeit an
erkannte Zeit der Pflege eines ständig pflegebedürftigen Fa
milienangehörigen nicht als Unterbrechung dieser Tätigkeit.

(2) Zeiten dieser Pflege werden auf die geforderte Min
destdauer der ununterbrochenen Tätigkeit nicht angerechnet. 
Für die Zeit der Pflege selbst besteht kein Anspruch auf den 
höheren Steigerungsbetrag.

§ 6

(1) Als versicherungspflichtige Tätigkeit anerkannte Pflege
zeiten gelten auch als Zeit der Zugehörigkeit zur freiwilligen 
Zusatzrentenversicherung (nachstehend FZR genannt), wenn 
der Werktätige vor Beginn der Pflege der FZR beigetreten 
ist. Bei der Berechnung des während der Zugehörigkeit zur 
FZR erzielten monatlichen Durchschnittseinkommens über 
600 M sind diese Zeiten abzusetzen.

(2) Innerhalb der Zugehörigkeit zur FZR liegende Zeiten 
gemäß § 4 Abs. 2 sowie das während dieser Zeit erzielte Ein
kommen bleiben bei der Berechnung des während der Zuge
hörigkeit zur FZR erzielten monatlichen Durchschnittseinkom
mens über 600 M unberücksichtigt, wenn es für den Rentner 
günstiger ist.

§7

(1) Die Anrechnung von Pflegezeiten als versicherungspflich
tige Tätigkeit ist bei der zuständigen Dienststelle der Sozial
versicherung mit dem dafür vorgesehenen Vordruck zu be
antragen. Bei der Antragstellung sind vorhandene Nachweise 
vorzulegen.

(2) Für Werktätige, die wegen der Pflege eines ständig 
pflegebedürftigen Familienangehörigen zeitweise an der Aus
übung einer Berufstätigkeit gehindert sind bzw. aus diesem 
Grund zeitweise eine verkürzte Arbeitszeit vereinbaren, wird 
der Beginn und das Ende der Pflege, bei längeren Pflegezei
ten jährlich die weitere Ausübung der Pflege, durch die zu
ständige Dienststelle der Sozialversicherung im Ausweis für 
Arbeit und Sozialversicherung auf den Seiten „Arbeits- und 
Sozialversicherungsverhältnis“ eingetragen. Die Betriebe 
haben die Werktätigen entsprechend zu informieren.

(3) Für Pflegezeiten vor dem 1. Dezember 1985 werden die 
entsprechenden Eintragungen bei Vorlage des Ausweises für 
Arbeit und Sozialversicherung ebenfalls von der zuständigen 
Dienststelle der Sozialversicherung vorgenommen.

§ 8

Für die Dauer der Unterbrechung der versicherungspflich
tigen Tätigkeit wegen Pflege bleibt der Anspruch auf Sach
leistungen der Sozialversicherung für den Werktätigen und 
seine Familienangehörigen erhalten.

§9
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Dezember 1985 
in Kraft. _

Berlin, den 8. April 1985

Der Staatssekretär 
für Arbeit und Löhne

B e y r e u t h e r


